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Vorlage 
 
Federführend: 
Abteilung 2 - Ordnungs- und Sozialabteilung 

Vorlage-Nr: VO/2025/0196 
AZ: 50-21110801 
Datum: 19.03.2025 
Verfasser: Herr Stefan Hartmann 

Beratung und Beschlussfassung über den Umbau sowie die Erweite-
rung der Grundschule Guckheim (Bauphase) 
 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich 08.04.2025 Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:  
 
Gegenstand der Maßnahme 
 
Im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Westerburg sind 3.300.000 € für den Umbau sowie 
die Erweiterung der Grundschule Guckheim veranschlagt.  
 
Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Neuveranschlagung der bereits im Haushaltsjahr 
2023 und 2024 berücksichtigten Haushaltsmittel, welche durch die zeitliche Verschiebung der 
Maßnahme noch nicht verausgabt wurden.   
 
Aufgrund der stark ansteigenden Schülerzahlen im Schulbezirk Guckheim stehen ab dem 
Schuljahr 2025/2026 keine ausreichende Anzahl an Klassenräumen mehr zur Verfügung, da 
sich aufgrund der anhaltend hohen Geburtenrate in den nächsten Jahren die Schülerzahl von 
50 auf 100 verdoppeln wird. Ungeachtet dessen stehen aktuell auch keine ausreichenden 
Räume für die Betreuung und Verpflegung der Kinder zur Verfügung. Aufgrund der vorhande-
nen Bausubstanz wurde bereits im Jahr 2022 im Zuge einer entsprechenden Vorplanung ein 
Konzept für den Umbau und die Erweiterung des Bestandsgebäudes entwickelt, welches in 
der Schulausschusssitzung am 11.10.2022 und Hauptausschusssitzung vom 14.11.2022 vor-
gestellt und die Umsetzung der Planungsphase beschlossen wurde.  
 
Die Planungsphase ist abgeschlossen und seit Ende des Jahres 2024 liegen auch die Geneh-
migungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Bewilligung einer Landeszuwendung) 
und Kreisverwaltung (Baugenehmigung) vor.  
 
 
Zeitlicher Ablauf 
 
Mit der Umsetzung der Bauphase soll im Sommer 2025 begonnen werden. 
 
 
Vergabeart 
 
Die Vergabeart für sämtliche Aufträge / Gewerke erfolgt gemäß der geltenden Vergabevor-
schriften „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“. Bei einer öffent-
lichen Ausschreibung ist eine unbeschränkte Anzahl an Unternehmen öffentlich zur Abgabe 
von Angeboten aufzufordern. Die Vergabeunterlagen sind kostenfrei jedem interessierten Bie-
ter zugänglich zu machen. Hierzu wird das Portal subreport ELViS verwendet. 
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Beschlussvorschlag:  
 
Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg ermächtigt Bürgermeister Markus 
Hof die Aufträge für die Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung der Grundschule Guckheim 
(Bauphase)“ nach erfolgter Ausschreibung an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot 
zu vergeben. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Maßnahme sind 3.300.000 € unter der Kostenstelle bzw. Investitionsnummer 
21110801 I50-0201 im Haushaltsplan 2025 / 2026 berücksichtigt.  
 
 
 
Anlage/n: 
keine 
 
 


